
 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 496/2014/HE/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 26.02.2014 
Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-430 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Heist 24.03.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 07.04.2014 öffentlich 

 
Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 
 
Sachverhalt: 
Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit 
Stand vom 31.12.2013 im Verwaltungshaushalt auf 68.649,67 € sowie im Vermö-
genshaushalt auf 27.975,95 €. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Minderausga-
ben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen.      
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haus-
haltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 68.649,67 € sowie im Vermö-
genshaushalt mit 27.975,95 € zu genehmigen.  
  
 
 
 
___________________ 
Neumann 
 
Anlagen: 
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2013)   
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EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8
Stand: 31.12.2013 Verwaltungshaushalt
Deckungskreis Schulkostenbeiträge 210.000,00 261.410,61 51.410,61 0,00 51.410,61 Verschiebungen von Schülerzahlen bei den 

jeweiligen Schulzweigen, höhere 
Schulkostenbeitragssätze u. Endabrechnung für 
2012

46400.672000 Kostenanteile nach dem 
Kindertagesstättengesetz

25.000,00 34.620,13 9.620,13 5.872,85 3.747,28 Kostenausgleich für Kinder in auswärtigen 
Kindertagesstätten sowie Zuschüsse für 
Tagesmütterbetreuung

63000.510000 Unterhaltung Straßen und 
Wege

20.000,00 29.737,72 9.737,72 5.291,96 4.445,76 Reinigung Straßeneinläufe, Spülwageneinsatz 
Birkenhorst und Gr. Ring, Grabenräumung, 
Versackung Fahrbahn Voßkuhl

77100.550000 Fahrzeughaltung Bauhof 20.000,00 23.805,38 3.805,38 0,00 3.805,38 diverse Reparaturen an Fahrzeugen und 
Geräten (z.B. Grassammler, Schlegelmäher, 
Rüttelplatte) sowie Kraftstoffkosten

90000.832000 Kreisumlage 925.800,00 933.469,29 7.669,29 3.812,97 3.856,32 höhere Schlüsselzuweisung 2013 führen zu 
einer erhöhten Amtsumlage

90000.832200 Amtsumlage 332.400,00 335.091,54 2.691,54 1.307,22 1.384,32 höhere Schlüsselzuweisung 2013 führen zu 
einer erhöhten Amtsumlage

Summe 1.533.200,00 1.618.134,67 84.934,67 16.285,00 68.649,67

68.649,67
Vermögenshaushalt

56280.960000 Baukosten - Skateanlage 70.000,00 77.621,24 7.621,24 0,00 7.621,24 Schallgutachten, Honorar Architekt
63260.960000 Baukosten - Erschließung 

Gewerbegebiet B-Plan 15
0,00 2.504,71 2.504,71 0,00 2.504,71 Umbau Grundstückszufahrt im Gewerbegebiet

75000.950000 Baukosten Einfriedigung 
Friedhof

0,00 17.850,00 17.850,00 0,00 17.850,00 1. Abschlagsrechnung für Einfriedigung 
Friedhof

70.000,00 97.975,95 27.975,95 0,00 27.975,95

27.975,95

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Heist

Bezeichnung der 
HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung

noch zu 
genehmigen

noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschließl. 
Nachtrags-
haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag davon bereits 
genehmigt
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 497/2014/HE/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 26.02.2014 
Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-430 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Heist 24.03.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 07.04.2014 öffentlich 

 
Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 
2013 
 
Sachverhalt: 
Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 2.500,-- € 
nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als 
erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halb-
jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu 
berichten. 
 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des II. Halbjahres 2013 belaufen sich 
insgesamt auf 12.104,08 €. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die 
Deckungsreserve (3.000 €) sowie Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei ande-
ren Haushaltsstellen gewährleistet. 
  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bericht des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das I. Halbjahr 
2013 wird zur Kenntnis genommen.   
 
 
 

Ö  6



___________________ 
Neumann 
 
Anlagen: 
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des II. Halbjahres 2013  
  
 
 
 



Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach 
dem 

Haushalts-
plan 

Anordnungs-
soll Mehrbetrag

davon 
bereits 

berichtet/ 
genehmigt

noch zu 
berichten B e g r ü n d u n g

€ € € € €
1 2 3 4 5 6

Stand: 31.12.2013
Deckungskreis Feuerwehr 19.000,00 19.027,06 27,06 0,00 27,06 Hauptuntersuchung Fahrzeuge
13000.562000 Aus- und Fortbildung Feuerwehr 1.800,00 3.167,43 1.367,43 0,00 1.367,43 Untersuchung Atemschutzgeräteträger
21110.650100 Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit 200,00 299,35 99,35 36,97 62,38 Literatur und Fortbildung  für Schulsozialarbeit
36000.510000 Verschönerung des Ortsbildes 1.000,00 1.982,47 982,47 0,00 982,47 Schilder und Bäume für Babywald
36000.600000 Veranstaltungen 500,00 1.877,40 1.377,40 0,00 1.377,40 Erntedankfest
43100.590000 Seniorenbetreuung 6.000,00 6.726,93 726,93 218,70 508,23 Seniorenweihnachtsfeier
46020.500000 bauliche Unterhaltung Jugendhaus 2.000,00 3.738,45 1.738,45 1.550,10 188,35 Aluplatte für Beschilderung sowie Elektroarbeiten

46400.500000 Gebäude- und Grundstücks-unterhaltung 
Kindergarten

10.000,00 11.322,40 1.322,40 0,00 1.322,40 WC´s und Waschtische gewechselt

46400.540000 Bewirtschaftungskosten Kindergarten 2.000,00 2.113,37 113,37 0,00 113,37 Trinkwasseruntersuchung

46400.788000 Sozialstaffelleistungen 1.000,00 2.885,00 1.885,00 1.246,00 639,00 gestiegene Sozialstaffelfälle

56000.510000 Unterhaltung Sportanlagen 5.500,00 6.697,79 1.197,79 0,00 1.197,79 Reparatur Beregnungsanlage

58000.935000 Erwerb von beweglichem Vermögen für 
Grünanlagen

0,00 1.642,43 1.642,43 0,00 1.642,43 Beschaffung von Parkbänken

72000.540000 Abfuhr von Gartenabfällen 10.000,00 10.236,38 236,38 0,00 236,38 Containerkosten für Grünabfallentsorgung

75000.500000 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 
Friedhof

5.000,00 6.428,27 1.428,27 0,00 1.428,27 Außenbeleuchtung Kapelle, Instandsetzung 
Friedhofspforte und lfd. Unterhaltung

77100.560000 Dienst- und Schutzkleidung Bauhof 1.000,00 1.984,12 984,12 0,00 984,12 Arbeitsjacken, Hosen sowie Sicherheitsschuhe

90000.845000 Verzinsung von Steuererstattungen 1.000,00 1.566,00 566,00 539,00 27,00 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

12.104,08

Information des Bürgermeisters
für das 2. Halbjahr 2013 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 2.500,-- € nicht übersteigt. Die 
Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu 
informieren. 

Gemeinde Heist
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 501/2014/HE/BV 
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 03.03.2014 
Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Bau-, Umwelt und Feuerwehran-
gelegenheiten der Gemeinde Heist 

17.03.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 24.03.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 07.04.2014 öffentlich 

 
Erweiterung der Kindertagesstätte Birkenhorst 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Gemeindevertretung Heist hat in ihrer Sitzung im Dezember 2013 den Bedarf an 
weiteren Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren festgestellt und sich grund-
sätzlich für die Bereitstellung zusätzlicher 10 Krippenplätze im DRK-Kindergarten 
Heist ausgesprochen. Zur nächsten Sitzungsperiode sollte ein konkretes Konzept mit 
entsprechenden Bau- und Folgekosten für die Abdeckung des zusätzlichen Bedarfs 
an Krippenplätzen erstellt werden. Außerdem sollten alle Fördermöglichkeiten für die 
Schaffung von Krippenplätzen geprüft werden. 
 
Das Amt Moorrege hat in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister den Beschluss der 
Gemeindevertretung umgesetzt und ein konkretes Konzept für die Bereitstellung wei-
terer Krippenplätze am Standort Kindertagesstätte Birkenhorst erarbeitet. Die Mög-
lichkeit der Tagesmutterunterbringung ist hierbei unberücksichtigt geblieben. Außer-
dem hat das Amt die Fördermöglichkeiten für dieses Projekt in Erfahrung gebracht 
(siehe Finanzierung). 
 
Die ersten Konzeptideen wurden in Zusammenarbeit mit der Architektin Frau Barg-
mann aus Uetersen erstellt. Frau Bargmann hat entsprechende Referenzen im Be-
reich Kindertagesstätten- bzw. Krippenbau nachweisen können und auch schon bei 
anderen Projekten von amtsangehörigen Gemeinden mitgewirkt. 
 
Zunächst wurde ein Gespräch mit der Kindergartenleitung vor Ort geführt um neben 
dem Bedarf an zusätzlichen Krippenplätzen festzustellen, wie die Betriebsabläufe im 
Kindergarten heute stattfinden und welche Probleme ggf. im Zusammenhang mit der 
aktuellen Planung gelöst werden können. Außerdem wurde der Bestand aufgenom-
men und ein aktueller Bestandsplan gefertigt. Von der Kindergartenleitung wurde 
Folgendes vorgetragen: 
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Situation Schlafraum Krippe Bestand: 
Der Schlafraum der Krippenkinder grenzt leider nicht unmittelbar an den Gruppen-
raum der Krippe, sondern liegt „mitten“ im Kindergarten. Der nachträgliche Anbau 
wurde nicht als Krippen-, sondern als normaler Gruppenraum geplant. Als die Krippe 
eingerichtet wurde hat man dann den damaligen Raum in der Mitte des Kindergar-
tens entsprechend umfunktioniert. Dieser Zustand führt dazu, dass für die Beaufsich-
tigung des Schlafraumes Babyphone o.a. eingesetzt werden muss. Außerdem grenzt 
der Schlafraum unmittelbar an die Küche. Während die Krippenkinder schlafen muss 
dort aber das angelieferte Essen für die Regelgruppen vorbereitet werden. Dies ge-
schieht in einer entsprechenden Lautstärke und ohne die jeweiligen Kinder die dann 
in ihrer Gruppe auf das Mittagessen warten. Optimal wäre die Anordnung von Schlaf-
räumen unmittelbar an den dazugehörigen Gruppenraum, ggf. mit Fenster zur Über-
wachung. 
 
Personalraum Bestand: 
Der Personalraum befindet sich in der Nordwestecke des heutigen Gebäudes und ist 
für das vorhandene Personal + zusätzliches Personal für die neue Krippe zu klein. 
Der Raum bietet außerdem keine Möglichkeit für Dienstbesprechungen u.a. für das 
gesamte Personal. Optimal wäre ein größerer Personalraum. 
 
Raum für Einzeltherapie Bestand: 
Im heutigen Gebäude gibt es keinen Raum der für Einzeltherapiemaßnahmen (z.B. 
Sprachtraining) genutzt werden kann. Optimal wäre ein Raum oder eine Rückzugs-
möglichkeit für entsprechende Maßnahmen. 
 
Küche Bestand: 
Das Mittagessen wird derzeit angeliefert und vor Ort in den Gruppenräumen geges-
sen. Der Anlieferungsprozess wird in der heutigen Küche abgewickelt. Unabhängig 
von der Frage ob es dauerhaft bei dieser Lösung bleibt oder das Mittagessen auf 
andere Art und Weise zubereitet werden soll, ist der heutige Küchenraum zu klein 
um den Anforderungen gerecht zu werden. Insbesondere Abstell- und Lagermöglich-
keiten fehlen. Im Übrigen ist die Kindergartenleitung sehr zufrieden mit dem angelie-
ferten Essen und die Kinder essen gut. 
 
Abstellmöglichkeit für Kinderwagen: 
Im Bestandsgebäude können Kinderwagen oder Buggys kaum oder gar nicht abge-
stellt werden. Standard ist heute die Möglichkeit für Eltern die entsprechenden Wa-
gen am Krippenraum stehen zu lassen und bei Abholung der Kinder wieder mitzu-
nehmen. Außerdem könnte das Personal für Kinder bis ca. 1 Jahr einen eigenen 
Kinderwagen im Außenbereich benutzen. Optimal wäre eine Abstellmöglichkeit für 
Kinderwagen und Buggys im Innenbereich. 
 
Weitere Probleme im Bestand werden nicht gesehen. 
 
Der neue Raum für eine weitere Krippengruppe sollte folgende Anforderungen erfül-
len: 
 

• Gruppenraum für bis zu 10 Krippenkinder (ca. 40m²) 
• Schlafraum (ca. 20m²) 
• Abstellraum 



• Küchennische mit Möglichkeit Milch zu erwärmen usw.. 
• Garderobe 
• WC (Ausführung ausgelegt auf Regelgruppe für mögliche Umnutzung) mit Wi-

ckeltischen ; möglichst mit Außenfenster (Geruch) 
 
Außerdem sollten im Außenspielbereich entsprechend der Altersgruppen Spielmög-
lichkeiten geschaffen werden. 
 
 
VARIANTE I 
Variante I sieht einen Anbau an der heutigen Nordostecke des Kindergartens vor. 
Der Anbau erfolgt an die heutigen Außenwände „Schlafraum und Krippe“. In dem 
Anbau wird der Gruppenraum mit vorgelagerter Garderobe entstehen. Außerdem 
entstehen im Osten 2 neue Schlafräume für die beiden Krippengruppen jeweils mit 
Zugang und Fenster aus dem dazugehörigen Gruppenraum. Der bisherige Schlaf-
raum wird umfunktioniert für Abstellraum, Kinderwagen und WC. Der bisherige Krip-
pengruppenraum inkl. Nebenräume bleibt unverändert bestehen. 
 
Vorteile: 

• Optimale Integration in das Gebäude 
• Problem der Schlafräume gelöst 
• Kinderwagenabstellmöglichkeit 

 
Nachteile: 

• WC der bestehenden Krippengruppe dann innenliegend ohne Fenster (Ge-
ruch) 

• Personalraum und Küche unverändert 
• Kein Therapieraum 
• Schlechte Anbindung an Außengelände, langer Weg vom Gebäudeeingang 
• Durch Anbindung an Bestandsgebäude vergleichsweise teuer (Dach usw.) 

 
 
VARIANTE II 
Variante II sieht einen Anbau an der heutigen Nordwestecke des Kindergartens vor. 
Der Anbau erfolgt an die heutige Außenwand des Regelgruppenraums. Er bedingt 
einen Umzug der vorhandenen Krippengruppe in die Räumlichkeiten der heutigen 
Vormittagsgruppe (Tausch). In dem Anbau selbst wird die neue Krippe komplett un-
tergebracht. Außerdem entsteht dort der Schlafraum der bestehenden Krippe. Der 
Anbau selbst ist dann nicht über den Haupteingang des Kindergartens, sondern über 
einen gesonderten Eingang zu erreichen. Ggf. könnte eine Anbindung durch eine Tür 
zwischen den Schlafräumen geschaffen werden. Der nördlich vorhandene Außen-
spielbereich ist in die Jahre gekommen und wird laut Kindergartenleitung nur noch 
wenig genutzt. In diesem Zusammenhang könnte für die Altersgruppe 1-3 ein Au-
ßenspielbereich nördlich des Anbaus geschaffen werden. Durch die Verlagerung 
wird der heutige Schlafraum im Gebäude frei und kann nun zu anderen Zwecken, 
z.B. als neuer Personalraum und Küchenerweiterung genutzt werden. Der heutige 
Personalraum in der Nordwestecke ließe sich dann optimal als Mehrzweckraum für 
Einzeltherapien, Besprechungen usw. nutzen. Die Variante I könnte dann bei einer 
möglicherweise erneuten Erweiterung in der Zukunft zum tragen kommen. 
 
Vorteile: 



 
• Integration an das Gebäude 
• Problem der Schlafräume gelöst 
• Kinderwagenabstellmöglichkeit 
• Eigener Außenspielbereich 
• Neuer Personalraum und Küchenerweiterung im Bestand 
• Einzeltherapieraum 
• Vergleichsweise günstiger 

 
Nachteile: 

• WC der bestehenden Krippengruppe dann innenliegend ohne Fenster (Ge-
ruch) 

• Anbindung an Bestandsgebäude nur über Gelände (ca. 10m) oder Verbindung 
zwischen Schlafräumen durch Gruppenraum Krippe 

 
Aus Sicht der Verwaltung überwiegen die Vorteile aus der Variante II gegenüber der 
einzigen Einschränkung (Verbindung der Krippe zum Bestandsgebäude) deutlich. Es 
wird empfohlen, sich für die Variante II auszusprechen. Unabhängig von der Varian-
tenwahl muss die von der Gemeinde vorgesehene Lösung im Anschluss an die poli-
tischen Beratungen mit der Kindertagesstättenaufsicht des Kreises abgestimmt wer-
den. 
 
Es wird außerdem empfohlen, die Neugestaltung des Außengeländes mit den bereit-
gestellten Mitteln (20.000 EUR) nach Fertigstellung der Bauarbeiten im Zusammen-
hang mit der Gestaltung des Außenspielbereichs für die Krippe insgesamt für das 
Kindergartengelände zu planen und zu realisieren. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Kosten für die geplante Maßnahme wurden bei Versand der Vorlage zum Bau-
ausschuss noch ermittelt und können erst zur Sitzung Finanzausschuss oder ggf. 
durch nachträglichen Versand mitgeteilt werden. Spätestens zur Sitzung des Finanz-
ausschusses werden die voraussichtlichen Kosten aber feststehen und im Rahmen 
des 1. Nachtragshaushaltes dargestellt. 
 
Unabhängig hiervon hat das Amt in Erfahrung gebracht, welche Zuschussmöglichkei-
ten für die Erweiterung bestehen. 
Der Kreis Pinneberg hat mitgeteilt, dass das Förderprogramm des Bundes zur Schaf-
fung weiterer Krippenplätze ausläuft. Allerdings können im gesamten Kreis Pinne-
berg noch Restmittel in Höhe von ca. 800.000 EUR verteilt werden. Diese Mittel 
stammen aus der Förderung des Bundes und sind noch keinem Projekt zugewiesen 
worden. Zusätzlich stellt das Land für 2014 insgesamt 10.000.000 EUR landesweit 
für den Ausbau der U3-Betreuung zur Verfügung. Wie hoch der Betrag sein wird den 
der Kreis Pinneberg erhält ist noch nicht bekannt. 
 
Aufgrund des Auslaufens der Förderung hat der Kreis Pinneberg festgelegt, dass die 
Zuschüsse nach der Reihenfolge des Eingangs eines komplett prüffähigen Antrages 
vergeben werden. Um daher eine Förderung in Höhe von 14.000 EUR pro Platz; ins-
gesamt 140.000 EUR zu erhalten, muss schnellst möglich der Antrag vorbereitet 
werden. 



 
Der Kreis Pinneberg vergibt gemäß seiner Förderrichtlinie ebenfalls Zuschüsse. Die-
se sind in vier unterschiedliche Zuwendungsgruppen eingeteilt. Die erste Gruppe er-
hält 1.023 EUR pro Platz, die zweite erhält 1.534 EUR pro Platz. Die Richtlinie regelt, 
dass Krippenplätzen mit 20 Plätzen angesetzt werden (obwohl nur 10 tatsächlich 
vorhanden). Daraus resultiert eine Mindestförderung seitens des Kreises Pinneberg 
in Höhe von 20.460 EUR. Bei Erreichen der zweiten Zuwendungsgruppe besteht ei-
ne Förderhöhe von 30.680 EUR. Eingeschränkt werden kann die Höhe der Förde-
rung durch die Bedingung, dass der gemeindliche Anteil an der Finanzierung, den 
Anteil der Kreisförderung übersteigen muss. Sofern noch ausreichend Mittel bei An-
tragstellung bereit stehen wäre somit eine Gesamtfördersumme von 170.680 EUR, 
jedoch nicht mehr als der gemeindliche Eigenanteil, denkbar. Für die Förderantrag-
stellung bedarf es jedoch einiger Unterlagen, u.a. ein Gesamtkonzept mit Finanzie-
rungsplan und Kostenschätzung. Der Antrag kann erst vorbereitet werden, wenn die 
Gemeinde sich für eine Variante entschieden und die notwendigen Haushaltsmittel 
bereitgestellt hat. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Die Gemeinde Heist erweitert die bestehende Kindertagesstätte Birkenhorst 
entsprechend des vorgelegten Entwurfes Variante II der Architektin Ute Barg-
mann vom 21.02.2014. 

2. Die Eigenmittel für den An- und Umbau werden im 1. Nachtragshaushalt 2014 
bereitgestellt. 

3. Der Bürgermeister wird ermächtigt, mit der Architektin Ute Bargmann aus Ue-
tersen einen Architektenvertrag abzuschließen. 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, die Planungen mit dem Kreis Pinneberg abzu-
stimmen und einen Förderantrag zu stellen. Sollte der Förderantrag abgelehnt 
werden ist erneut über die Realisierung des Bauvorhabens zu beraten. 

5. Die Neugestaltung des Außengeländes soll nach Fertigstellung der Bauarbei-
ten im Zusammenhang mit der Gestaltung des Außenspielbereichs für die 
Krippe insgesamt für das Kindergartengelände geplant und realisiert werden. 

 
 
 
___________________ 
Neumann 
 
 
 
Anlagen: 

• Zeichnungen Bestand, Variante I und II 
  
 
 
 





Ö  8





Ö
  8





Ö
  8





Ö  8





Ö  8









Ö  8









1

Goetze, Rene

Von: Ute Bargmann <architekturbuero-schulz@web.de>
Gesendet: Sonntag, 9. März 2014 15:40
An: Neumann, Juergen
Cc: Goetze, Rene
Betreff: Kinderkrippe
Anlagen: Kostenschätzung_VE I.pdf; Kostenschätzung_VE II.pdf

Sehr geehrter Herr Neumann, 
sehr geehrter Herr Götze, 
 
beiliegend übersende ich Ihnen, wie vereinbart, die Kostenschätzung für beide Varianten. Ich habe diese so 
aufgebaut, dass die Zuschüsse damit beantragt werden können. Es wird immer die Splittung in Kostengruppen und 
Gewerke verlangt. 
 
Obwohl die Variante II größer ist, bleiben die Baukosten gleich. Variante II ist wesentlich einfacher zu bauen als 
Variante I. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Einen schönen Restsonntag und freundliche Grüße 
 
Ute Bargmann 
 
 
Architekturbüro Schulz 
Inh. Architektin Ute Bargmann 
GROSSER  SAND  38 - 25436  UETERSEN 
Tel.: 04122 /    7005       Fax: 04122 /  45856 
E-Mail:   Architekturbuero-Schulz@web.de 
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Bauvorhaben: Erweiterung der Kindertagesstätte um eine Krippengruppe 
in 25492 Heist, Birkenhorst 15 

 
Bauherr:  Gemeinde Heist 
   in 25492 Heist, Hauptstraße 53 
 
Architekt:  Architekturbüro W. Schulz, Inh. Architektin Ute Bargmann 
  Großer Sand 38, 25436 Uetersen 
 
 
 
 

Erläuterung 
auf der Basis der Vorplanung vom Februar 2014 

Vorentwurf I 
 
O.g. Kindertagesstätte wurde im Jahre 1995/1996 mit 3 Gruppenräumen errichtet.  
Das Gebäude wurde im Jahre 2000 um eine Gruppe erweitert, in der sich jetzt eine 
Krippengruppe befindet. Des Weiteren wurde im Jahre 2004 ein Anbau errichtet, in 
dem sich der Bewegungsraum für die Kinder befindet. 
 
Die Gemeinde Heist beabsichtigt eine weitere Krippengruppe einzurichten. Aus 
diesem Grunde wird eine Erweiterung der vorhandenen Kindertagesstätte 
erforderlich. 
Das vorhandene Gebäude ist mit Vorsprüngen und Satteldächern erbaut werden. 
Aus architektonischer Sicht sollte der vorhandene Baustil aufgenommen werden. 
 

 
 

- 2 - 
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- 2 - 
 
Gem. Raumbedarfsplan fehlt in der vorhandenen Kindertagesstätte ein für 
therapeutische Zwecke nutzbarer Einzelraum. Die nachträglich eingerichtete 
Kinderkrippe befindet sich im Gruppenraum 4. Ein Schlafraum wurde in dem  
Mehrzweckraum und der ehemaligen Küche eingerichtet.  
Der Schlafraum für die Krippengruppe ist nur über die Garderobe zugänglich und 
hat keine Verbindung zum Gruppenraum. Dieses ist aus unserer Sicht keine 
Dauerlösung. 
 
Gem. Vorentwurf I wurde ein Anbau geplant, im Bereich der Kinderkrippe. 
In dem Anbau sind folgende Räumlichkeiten geplant: 
Die vorhandene Krippengruppe wurde um einen an den Gruppenraum grenzenden 
Schlafraum erweitert. Für die 2. Krippengruppe sollen im Anbau ein Gruppenraum, 
ein Schlafraum, sowie eine Garderobe entstehen. 
In dem derzeit als Schlafraum genutzten Raum soll der WC- und Wickelraum für 
die 2. Kinderkrippengruppe eingerichtet werden, sowie ein Abstellraum und ein 
Eingangsbereich zum Abstellen von Kinderwagen für beide Krippengruppen. 
 
Alle Einzelheiten sind aus beiliegenden Plänen ersichtlich. 
 
Zugang 
Erweiterung  
Umbauter Raum  = ca. 584 m³ 
Nutzfläche  = ca. 97 m² 
 
Umbau 
Nutzfläche  = ca. 36 m² 
 
 
 
   Kostenschätzung 

     Reihenfolge der Kostengruppen nach DIN 276 
 
 
100 – Grundstück 

das Grundstück mit Bebauung ist vorhanden-    --  
 
 
200 – Herrichten und Erschließen 
 Da das Grundstück bereits bebaut ist,   
 ist auch die Erschließung bereits  
 vorhanden.         -- 
         
 
300 – Bauwerk - Baukonstruktion  
 Rohbau – Maurer       geschätzt  = ca.    78.000,-- € 
 
 Zimmerarbeiten          geschätzt  = ca.    24.000,-- €  
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 Dachdeckerarbeiten      geschätzt  = ca.    10.000,-- € 
 
 Estrich- und Bodenbelagsarbeiten      geschätzt  = ca.     6.000,-- € 
 
 Fliesenarbeiten       geschätzt  = ca.      4.000,-- € 
  
 Malerarbeiten       geschätzt  = ca.      6.000,-- € 
 
 Tischlerarbeiten       geschätzt  = ca.    30.000,-- € 
 
 
300 – Bauwerk–Baukonstruktion insgesamt  geschätzt = ca.   158.000,00 € 
 
 
 
 
400 – Bauwerk – Technische Anlagen 
 Heizungsarbeiten       geschätzt  = ca.     12.000,-- € 
 
 San. Installationsarbeiten      geschätzt  = ca.     14.000,-- € 
 
 Elektro-Installationsarbeiten     geschätzt  = ca.     16.000,-- € 
 
 Küche fest eingebaut im Gruppenraum    geschätzt  = ca.       3.500,-- € 
           
 
400 – Bauwerk–Technische Anlagen insgesamt              = ca.    45.500,00 € 
 
 
 

 
500 – Außenanlagen 
 
  510- Geländeflächen 
          Herrichten der Außenanlage, 
          Pflanz- und Rasenflächen, nur um die  
          Baustelle und den neuen Terrassenbereich 
          die vorhandene Gartenanlage bleibt 
          unverändert 
          geschätzt = ca.     3.000,00 €  
 
 520- Befestigte Flächen 
         Terrassen vor den Gruppenräumen 
         geschätzt = ca.      3.000,00 € 
 
540 – Abwasser- und Versorgungsanlagen 
         geschätzt = ca.      8.000,00 € 
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- 4 – 
 
552- Einbauten in die Außenanlage 
        je Gruppe ein Außenspielgerät 
         geschätzt = ca.      5.000,00 €  
  
 
500 – Außenanlage insgesamt     geschätzt = ca.   19.000,00 € 
 
 
 
 
600 – Allgemeine Ausstattungen 
 
          Beschriftung, Schilder, Handtrockner   geschätzt = ca.      1.000,00 € 
 
          Gardinen, Sonnenschutz und Wäsche   geschätzt = ca.      7.500,00 € 
 
          Einrichtung von 1 Gruppenraum 
          je Gruppenraum 15.000,00 €    geschätzt = ca.    15.000,00 € 
 
 
600 – Allgemeine Ausstattung insgesamt    geschätzt = ca.   23.500,00 € 

 
 
 
 

700 – Baunebenkosten 
 
 730 – Architekten- und Ingenieurkosten 
 
 731 – Gebäude     geschätzt = ca.     33.000,00 € 
 
732 – Freianlagen     geschätzt = ca.       5.000,00 € 
 
 735 – Tragwerksplanung    geschätzt = ca.     12.000,00 € 
 
 736 -  Haustechnik     geschätzt = ca.     15.000,00 € 
 
 730 -  Architekten- und Ingenieurleistungen geschätzt = ca.     65.000,00 € 
 
 
 770 – Allgemeine Baunebenkosten 
 
 774 -  Betriebskosten Bauzeit   geschätzt = ca.         500,00 € 
 
 779 – Allgemeine Baunebenkosten 
 Baugenehmigung, Prüfing. 

Baureinigung usw.    geschätzt = ca.       5.000,00 € 
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 770 – Allgemeine Baunebenkosten  geschätzt = ca.       5.500,00 € 
 
 
700 – Baunebenkosten insgesamt  geschätzt = ca.   70.500,00 € 
 
 
 
 

Baukosten insgesamt     geschätzt = ca. 316.500,00 € 
 

Uetersen, den 08.03.2014     Der Architekt: 





Bauvorhaben: Erweiterung der Kindertagesstätte um eine Krippengruppe 
in 25492 Heist, Birkenhorst 15 

 
Bauherr:  Gemeinde Heist 
   in 25492 Heist, Hauptstraße 53 
 
Architekt:  Architekturbüro W. Schulz, Inh. Architektin Ute Bargmann 
  Großer Sand 38, 25436 Uetersen 
 
 
 
 

Erläuterung 
auf der Basis der Vorplanung vom Februar 2014 

Vorentwurf II 
 
O.g. Kindertagesstätte wurde im Jahre 1995/1996 mit 3 Gruppenräumen errichtet.  
Das Gebäude wurde im Jahre 2000 um eine Gruppe erweitert, in der sich jetzt eine 
Krippengruppe befindet. Des Weiteren wurde im Jahre 2004 ein Anbau errichtet, in 
dem sich der Bewegungsraum für die Kinder befindet. 
 
Die Gemeinde Heist beabsichtigt eine weitere Krippengruppe einzurichten. Aus 
diesem Grunde wird eine Erweiterung der vorhandenen Kindertagesstätte 
erforderlich. 
Das vorhandene Gebäude ist mit Vorsprüngen und Satteldächern erbaut werden. 
Aus architektonischer Sicht sollte der vorhandene Baustil aufgenommen werden. 
 

 
 

- 2 - 
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- 2 - 
 
Gem. Raumbedarfsplan fehlt in der vorhandenen Kindertagesstätte ein für 
therapeutische Zwecke nutzbarer Einzelraum. Die nachträglich eingerichtete 
Kinderkrippe befindet sich im Gruppenraum 4. Ein Schlafraum wurde in dem  
Mehrzweckraum und der ehemaligen Küche eingerichtet.  
Der Schlafraum für die Krippengruppe ist nur über die Garderobe zugänglich und 
hat keine Verbindung zum Gruppenraum. Dieses ist aus unserer Sicht keine 
Dauerlösung. 
Um die Kinderkrippe zu erreichen, muss die gesamte Kindertagesstätte durchquert 
werden.  
 
Gem. Vorentwurf II wurde ein Anbau geplant, im Eingangsbereich der 
Kindertagesstätte. Der vorhandene Krippenbereich sollte wieder als Gruppenraum 
genutzt werden. Der Schlafbereich wird zurückgebaut. Dadurch entstehen ein 
größerer Personalraum, sowie ein Nebenraum für die Küche, möglich als 
Küchenerweiterung oder als Abstellraum für die Küche nutzbar. Der Raum könnte 
auch als Essraum für die Kinder eingerichtet werden. 
Der jetzt vorhandene Personalraum könnte als Raum für therapeutische Zwecke 
genutzt werden. Der im Eingangsbereich liegende Gruppenraum sollte als 
Krippenraum genutzt werden. 
In dem Anbau sind folgende Räumlichkeiten geplant: 
Der vorhandene Gruppenraum im Eingangsbereich wurde um einen Schlafraum 
erweitert. Für die 2. Krippengruppe sollen im Anbau ein Gruppenraum, ein 
Schlafraum, WC- und Wickelraum, Abstellraum, sowie Garderobe und 
Abstellmöglichkeit für Kinderwagen entstehen. 
Für den 2. Krippenraum ist ein gesonderter Eingangsbereich geplant, welcher vom 
Büro der Kindergartenleitung jedoch einsehbar ist. 
Im rückwärtigen Bereich der Krippe kann ein abgegrenzter Spielbereich für die 
Krippenkinder geschaffen werden. 
 
Alle Einzelheiten sind aus beiliegenden Plänen ersichtlich. 
 
Zugang 
Erweiterung  
Umbauter Raum  = ca. 638 m³ 
Nutzfläche  = ca. 107 m² 
 
Umbau (Rückbau des Schlafraumes) 
Nutzfläche  = ca. 36 m² 
 
 
 
   Kostenschätzung 

     Reihenfolge der Kostengruppen nach DIN 276 
 
 
100 – Grundstück 

das Grundstück mit Bebauung ist vorhanden-    --  
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200 – Herrichten und Erschließen 
 Da das Grundstück bereits bebaut ist,   
 ist auch die Erschließung bereits  
 vorhanden.         -- 
         
 
300 – Bauwerk - Baukonstruktion  
 Rohbau – Maurer       geschätzt  = ca.    78.000,-- € 
 
 Zimmerarbeiten          geschätzt  = ca.    24.000,-- €  
 
 
 Dachdeckerarbeiten      geschätzt  = ca.    10.000,-- € 
 
 Estrich- und Bodenbelagsarbeiten      geschätzt  = ca.     6.000,-- € 
 
 Fliesenarbeiten       geschätzt  = ca.      4.000,-- € 
  
 Malerarbeiten       geschätzt  = ca.      6.000,-- € 
 
 Tischlerarbeiten       geschätzt  = ca.    30.000,-- € 
 
 
300 – Bauwerk–Baukonstruktion insgesamt  geschätzt = ca.   158.000,00 € 
 
 
 
 
400 – Bauwerk – Technische Anlagen 
 Heizungsarbeiten       geschätzt  = ca.     12.000,-- € 
 
 San. Installationsarbeiten      geschätzt  = ca.     14.000,-- € 
 
 Elektro-Installationsarbeiten     geschätzt  = ca.     16.000,-- € 
 
 Küche fest eingebaut im Gruppenraum    geschätzt  = ca.       3.500,-- € 
           
 
400 – Bauwerk–Technische Anlagen insgesamt              = ca.    45.500,00 € 
 
 
 

 
500 – Außenanlagen 
 
  510- Geländeflächen 
          Herrichten der Außenanlage, 
          Pflanz- und Rasenflächen, nur um die  
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          Baustelle und den neuen Terrassenbereich 
          die vorhandene Gartenanlage bleibt 
          unverändert 
          geschätzt = ca.     3.000,00 €  
 
 520- Befestigte Flächen 
         Terrassen vor den Gruppenräumen 
         geschätzt = ca.      3.000,00 € 
 
540 – Abwasser- und Versorgungsanlagen 
         geschätzt = ca.      8.000,00 € 
 
 
552- Einbauten in die Außenanlage 
        je Gruppe ein Außenspielgerät 
         geschätzt = ca.      5.000,00 €  
  
 
500 – Außenanlage insgesamt     geschätzt = ca.   19.000,00 € 
 
 
 
 
600 – Allgemeine Ausstattungen 
 
          Beschriftung, Schilder, Handtrockner   geschätzt = ca.      1.000,00 € 
 
          Gardinen, Sonnenschutz und Wäsche   geschätzt = ca.      7.500,00 € 
 
          Einrichtung von 1 Gruppenraum 
          je Gruppenraum 15.000,00 €    geschätzt = ca.    15.000,00 € 
 
 
600 – Allgemeine Ausstattung insgesamt    geschätzt = ca.   23.500,00 € 

 
 
 
 

700 – Baunebenkosten 
 
 730 – Architekten- und Ingenieurkosten 
 
 731 – Gebäude     geschätzt = ca.     33.000,00 € 
 
732 – Freianlagen     geschätzt = ca.       5.000,00 € 
 
 735 – Tragwerksplanung    geschätzt = ca.     12.000,00 € 
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 736 -  Haustechnik     geschätzt = ca.     15.000,00 € 
 
 730 -  Architekten- und Ingenieurleistungen geschätzt = ca.     65.000,00 € 
 
 
 770 – Allgemeine Baunebenkosten 
 
 774 -  Betriebskosten Bauzeit   geschätzt = ca.         500,00 € 
 
 779 – Allgemeine Baunebenkosten 
 Baugenehmigung, Prüfing. 

Baureinigung usw.    geschätzt = ca.       5.000,00 € 
 
 
 770 – Allgemeine Baunebenkosten  geschätzt = ca.       5.500,00 € 
 
 
700 – Baunebenkosten insgesamt  geschätzt = ca.   70.500,00 € 
 
 
 
 

Baukosten insgesamt     geschätzt = ca. 316.500,00 € 
 

Uetersen, den 09.03.2014     Der Architekt: 





 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 507/2014/HE/BV 
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 26.03.2014 
Bearbeiter: Jan-Christian Wiese AZ: 5/146-3 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Gemeindevertretung Heist 07.04.2014 öffentlich 

 
Fracking - Resolution der Gemeinde Heist - 
 
Sachverhalt: 
 
Am 04.03.2014 fand beim Kreis Pinneberg eine Informationsveranstaltung zum 
Thema Fracking statt. Hierbei stand der Minister für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume, Herr Dr. Habeck, Rede und Antwort. 
 
Zusammenfasend lässt sich folgender Sachstand festhalten. 
Die Gemeinde Heist liegt im sogenannten Erlaubnisfeld I Elmshorn. Dieses Feld er-
streckt sich von Elmshorn bis einschließlich Holm sowie von der Elbe bis Henstedt-
Ulzburg. Innerhalb dieses Feldes besteht für Unternehmen grundsätzlich die Mög-
lichkeit, bei Einreichen der entsprechenden Anträge, Fracking durchzuführen. 
 
Das hierbei zu durchlaufende Verfahren besteht aus zwei Phasen. 
 
Das Ziel der ersten Phase ist eine sogenannte Aufsuchungsgenehmigung. Während 
der zweiten Phase wird eine Betriebsplanverfahrenserlaubnis angestrebt. 
 
Aktuell hat für Teile des Erlaubnisfelds Elmshorn, jedoch nicht für Teile der Gemein-
de Heist, die PRD Energy eine Aufsuchungsgenehmigung erhalten. Diese Genehmi-
gung beinhaltet die Möglichkeit, seismologische Gutachten zu erstellen, Akten zu 
sichten, die Örtlichkeiten in Augenschein zu nehmen und ähnliche Voruntersuchun-
gen durchzuführen. Sie beinhaltet allerdings ausdrücklich keine Bohrerlaubnis. 
 
Eine Bohrerlaubnis würde sich erst aus der Betriebsplanverfahrenserlaubnis erge-
ben. 
Beide Genehmigungen werden aufgrund des Bundesbergbaurechts erteilt. Hierin ist 
momentan keine Regelung enthalten, die Fracking grundsätzlich untersagt. Schles-
wig-Holstein brachte bereits eine Initiative zum Verbot  von Fracking in den Bundes-
rat ein, konnte hierfür jedoch keine Mehrheit gewinnen. Aktuell hat Schleswig-
Holstein eine neue Initiative in den Bundesrat eingebracht. Schleswig-Holstein ver-
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folgt mit dem erneuten Vorstoß das Ziel, den Behörden mehr Versagungsmöglichkei-
ten bei Frackinganträgen an die Hand zu geben. 
 
Derzeit muss ein Antrag auf Fracking genehmigt werden; es sei denn, ein öffentlicher 
Belang steht diesem entgegen. Ein öffentlicher Belang könnte beispielsweise ein 
Wasserschutzgebiet, welches durch das Fracking betroffen wäre, sein. Allerdings 
muss dieser öffentliche Belang in der Betrachtung überwiegen. Hieran sind hohe An-
forderungen geknüpft, sodass in der Regel der öffentliche Belang dem Antrag nicht 
entgegen steht. 
 
Herr Habeck erklärte, dass das Land Schleswig-Holstein einen Aufstellungsbe-
schluss für einen neuen Landesentwicklungsplan (LEP) gefasst hat. Als neues lan-
desplanerisches Ziel gilt die Verhinderung von Fracking sowie die Kartierung des 
Untergrundes. Auf Grundlage dieser Ziele und dem Verfahren zur Aufstellung des 
Landesentwicklungsplanes wurde eine landesplanerische Veränderungssperre er-
lassen. Für die kommenden drei Jahre (Zeitraum der Neuaufstellung des LEP) wer-
den Anträge auf Fracking daher abgelehnt. Im Anschluss hieran ist Fracking lediglich 
mit Hilfe einer Änderung des Bundesbergbaurechts verhinderbar. 
 
Der Minister ermunterte die Anwesenden deutlich zur Abgabe von kritischen Stel-
lungnahmen, um eine entsprechende Rückendeckung für die Vorschläge zur Ände-
rung des Bundesbergrechtes zu erhalten. 
 
 
Der Amtsausschuss des Amtes Moorrege hat bereits auf seiner Sitzung vom 
26.03.2014 eine Resolution gegen Fracking verabschiedet.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
 
Die Abgabe einer gemeindlichen Stellungnahme bekräftigt die geschlossene Ableh-
nung des Frackings innerhalb der Gemeinde Heist. Eine Resolution der Gemeinde 
Heist fällt gewichtiger aus, als die Abgabe einzelner Stellungnahmen von Heistmer 
Bürgern. Daher sollte die beigefügte Resolution verabschiedet werden, um den 
Druck auf die Landespolitik zu erhöhen  
 
 
 
Finanzierung: 
 
entfällt  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, die beigefügte Resolution gegen Fracking abzu-
geben. 
 
 
 



___________________ 
Bürgermeister Neumann 
 
 
 
Anlagen: Anlage 1: Lageplan der Erlaubnisfelder 
  Anlage 2: Resolution gegen Fracking  
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Resolution der Gemeinde Heist gegen Fracking 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Heist hat mit großer Besorgnis zur Kenntnis 
genommen, dass das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie in Clausthal-
Zellerfeld als Bergbehörde Schleswig-Holsteins für Gebiete des Kreises Pinneberg 
und Umgebung die Erhebung von seismischen Daten „zur Aufsuchung von Kohlen-
wasserstoffen“ erlaubt. Aus Sicht der Gemeindevertretung der Gemeinde Heist ist 
dies der erste Schritt zum sogenannten Fracking und beinhaltet die Gefahr, dass in 
diesem Zuge wassergefährdende chemische Substanzen zur Erdgasgewinnung zum 
Einsatz kommen. 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Heist fordert die Landes- und Bundesregie-
rung sowie die Europäische Union auf, sich diesbezüglich einzusetzen für: 
 

- Ein sofortiges, ausnahmsloses Verbot sämtlicher Formen von Fracking bei Er-
forschung, Aufsuchung und Gewinnung fossiler Energieträger unabhängig da-
von, ob die Rissbildung mit oder ohne Einsatz giftiger Chemikalien, hydrau-
lisch oder andersartig erzeugt wird. 
 

- Ein generelles Verbot der Verpressung des Rückflusses oder der untertägigen 
Ablagerung von Fluiden und Lagerstättenwässer. 
 

- Eine Novellierung des Bergrechts. Die höchsten Umweltstandrads und Beteili-
gungsrechte der Öffentlichkeit haben im Fokus der Novellierung zu stehen. 
 

- Ein generelles Verbot des Handels und Imports von fossilen Energieträgern 
die durch das Fracking Verfahren gewonnen bzw. gefördert wurden. 

 
Die Landesregierung wird gebeten, sich auf Bundes- und europäischer Ebene für die 
Umsetzung der vorgenannten Forderungen einzusetzen. 
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 505/2014/HE/BV 
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 10.03.2014 
Bearbeiter: Jan-Christian Wiese AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Gemeindevertretung Heist 07.04.2014 öffentlich 

 
Neufassung Ausschreibungs- und Vergabeordnung 
 
Sachverhalt: 
 
Die bestehende Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Gemeinde Heist stammt 
aus dem Jahre 2009. Seitdem wurde das Vergaberecht mehreren Gesetzesände-
rungen unterworfen. Zuletzt führte das Land Schleswig-Holstein das Gesetz über die 
Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerbs bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Schleswig-Holstein 
TTG) ein. Insbesondere die  Einführung des TTG macht eine Neufassung der Aus-
schreibungs- und Vergabeordnung erforderlich. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Verwaltung hat die beigefügte Ausschreibungs- und Vergabeordnung des Amtes 
Moorrege entworfen. Sie enthält die geänderten Schwellenwerte zur Wahl des 
Vergabeverfahrens und berücksichtigt die Einführung des Tariftreue- und Vergabe-
gesetzes Schleswig-Holstein. 
 
Aus Vereinfachungsgründen sowie zur Ermöglichung eines effizienteren Verwal-
tungsablaufs hat die Verwaltung die Ausschreibungs- und Vergabeordnung des Am-
tes neugefasst. Aufgrund des neu eingefügten § 13 gilt diese Ausschreibungs- und 
Vergabeordnung für die Vergabeverfahren des Amtes sowie darüber hinaus für alle 
Vergaben der amtsangehörigen Gemeinden. 
 
Dieses Vorgehen praktizieren bereits die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes 
Elmshorn-Land. Das Gemeindeprüfungsamt des Kreises Pinneberg lobte diese Vor-
gehensweise im letzten Prüfungsbericht für die dortige Amtsverwaltung ausdrücklich.  
 
Es ist daher entbehrlich, die Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Gemeinde 
Heist zu aktualisieren. Sie ist stattdessen aufzuheben. 
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Finanzierung: 
 
entfällt  
 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Die Gemeindevertretung beschließt, die Ausschreibungs- und Vergabeordnung 
der Gemeinde Heist aufzuheben.  
 
2. Die Gemeindevertretung beschließt, zukünftig lediglich auf Amtsebene eine Aus-
schreibungs- und Vergabeordnung vorzuhalten.  
 
 
 
___________________ 
Bürgermeister Neumann 
 
 
 
Anlagen: Entwurf einer Ausschreibungs- und Vergabeordnung des Amtes Moorrege  
 
 
 



 
 

Ausschreibungs- und Vergabeordnung 
des Amtes Moorrege 

 
 

Nach Beschlussfassung des Amtsausschusses Moorrege am         wird folgende 
Ausschreibungs- und Vergabeordnung als Dienstanweisung erlassen: 

 
§ 1 

Geltungsbereich und Grundlagen 
 

 
(1)  Diese Dienstanweisung gilt für das Amt Moorrege und seine Einrichtungen. 

 
(2) Die Dienstanweisung bezieht sich auf sämtliche Leistungen (Lieferungen 

und Dienstleistungen) sowie Bauleistungen. 
 

(3) Der Dienstanweisung werden in ihren jeweils gültigen Fassungen zugrunde 
gelegt: 

 
1. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 

 
2. Verordnung des Bundes über die Vergabe öffentlicher Aufträge 

(Vergabeverordnung–VgV) 
 

3. Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards sowie 
fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- 
und Vergabegesetz Schleswig-Holstein – TTG) 

 
4. Gesetz zur Errichtung eines Registers zum Schutz fairen Wettbewerbs 

(GRfW) 
 

5. Landesverordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge 
(Schleswig-Holsteinische Vergabeverordnung – SHVgVO) 

 
6. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) 

 mit den Teilen A, B und C 
 
7. Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) mit den Teilen A 

und B 
 
8. Vergabeordnung für freiberufliche Dienstleistungen (VOF) 
 
9. Sonstige vergaberechtliche Bestimmungen des Bundes und des Lan-

des Schleswig-Holstein für den kommunalen Bereich. 
 
 Neben dieser Dienstanweisung sind im einzelnen Vergabevorgang etwaige 

Richtlinien und Bedingungen aufgrund von Zuwendungsbescheiden zu beach-
ten. 

Ö  12
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Die vorstehenden Bestimmungen sind im Verwaltungsablauf wie folgt anzuwenden: 

 
 

§ 2 a 
Vergabeart 

(Leistungsart) 
 
 

Die Art der Vergabe richtet sich 
 
1. bei Auftragsvergaben im innerstaatlichen Bereich unterhalb der jeweiligen 

EU-Schwellenwerte 
 

- bei Bauleistungen nach § 3 des Abschnittes 1 der VOB/A in Verbindung mit 
§ 3 und § 9 SHVgVO 

 
- bei Lieferungen und Dienstleistungen nach § 3 des Abschnittes 1 der 

VOL/A in Verbindung mit § 2 und § 9 SHVgVO 
 
- bei freiberuflichen Dienstleistungen, die eine Aufgabe zum Gegenstand 

haben, deren Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben werden 
kann, nach Abschnitt 1 der VOL/A. 

 
2. bei Auftragsvergaben ab Erreichung des jeweiligen EU-Schwellenwertes 
 

- bei Bauleistungen nach § 3 EG des Abschnittes 2 der VOB/A 
 
- bei Lieferungen und Dienstleistungen nach § 3 EG des Abschnitts 2 der 

VOL/A 
 

 
- bei freiberuflichen Dienstleistungen, die eine Aufgabe zum Gegenstand 

haben, deren Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben werden 
kann, nach § 3 EG des Abschnittes 2 der VOL/A 

 
 
- bei freiberuflichen Dienstleistungen, die eine Aufgabe zum Gegenstand 

haben, deren Lösung vorab nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben 
werden kann, nach § 3 der VOF. 

 
 

§ 2 b 
Vergabeart 

(Vergabeverfahren) 
 
 

Als Vergabemöglichkeiten bestehen: 
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1. Bei Bauleistungen nach der VOB 
 

a) im innerstaatlichen Bereich unterhalb des EU-Schwellenwertes 
 

- Öffentliche Ausschreibung   (§ 3 Abs. 2 VOB/A) 
 
- Beschränkte Ausschreibung 
 
 nach Öffentlichen Teilnahmewettbewerb   (§ 3 Abs. 4 VOB/A) 
 ohne Öffentlichen Teilnahmewettbewerb   (§ 3 Abs. 3 VOB/A) 
in Verbindung mit § 3 und § 9 Abs. 1 Nr. 3 SHVgVO 
 

- Freihändige Vergabe    (§ 3 Abs. 5 VOB/A) 
 in Verbindung mit § 3 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 4 SHVgVO 
 
 Auf die Vergabe von Baukonzessionen im innerstaatlichen Bereich, bei denen 

die Gegenleistung für die Bauarbeiten statt in einer Vergütung in dem Recht auf 
Nutzung der baulichen Anlage besteht, finden die Bestimmungen der §§ 1 bis 21 
des Abschnitts 1 der VOB/A entsprechend Anwendung (§ 22 VOB/A). 
 
b) ab Erreichung des EU-Schwellenwertes 

 
- Offenes Verfahren,  das der Öffentlichen Ausschreibung entspricht 
 (§ 3 EG Abs. 1 Nr. 1 VOB/A) 
 
- Nichtoffenes Verfahren, das der Beschränkten Ausschreibung mit Öf-

fentlichem Teilnahmewettbewerb entspricht 
 (§ 3 EG Abs. 1 Nr. 2 VOB/A) 
 
- Verhandlungsverfahren, das an die Stelle der Freihändigen Vergabe tritt  

 mit und ohne öffentliche (§ 3 EG Abs. 1 Nr. 3 VOB/A) 
 Vergabebekanntmachung 

 
- Wettbewerblicher Dialog, als Verfahren zur Vergabe besonders komple-

xer Aufträge im Verhandlungsweg 
 (§ 3 EG Abs. 1 Nr. 4 VOB/A) 
 

 Für die Vergabe von Baukonzessionen ab dem EU-Schwellenwert ist § 22 EG 
VOB/A anzuwenden. 

 
 
2.  Bei Lieferungen und Dienstleistungen nach der VOL 
 

a) im innerstaatlichen Bereich unterhalb des EU-Schwellenwertes 
 

- Öffentliche Ausschreibung (§ 3 Abs. 2 VOL/A) 
 
 

- Beschränkte Ausschreibung 
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 nach Teilnahmewettbewerb. Dies ist gem. § 3 Abs. 1 Satz 2 VOL/A der 
Regelfall.  (§ 3 Abs. 3 VOL/A) 
 
 ohne Teilnahmewettbewerb (§ 3 Abs. 4 VOL/A) 
in Verbindung mit § 2 Abs. 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 SHVgVO 

 
- Freihändige Vergabe mit oder auch ohne Teilnahmewettbewerb  

   (§ 3 Abs. 5 VOL/A) 
in Verbindung mit § 2 Abs. 3 und § 9 Abs. 1 Nr. 2 SHVgVO 
 
 

 b) ab Erreichung des EU-Schwellenwertes 
 

- offenes Verfahren, das der öffentlichen Ausschreibung entspricht 
  (§ 3 EG Abs. 1 VOL/A) 
 

- nicht offenes Verfahren, das der Beschränkten Ausschreibung mit Teil-
nahmewettbewerb entspricht 

 (§ 3 EG Abs. 2 VOL/A) 
 

- Verhandlungsverfahren 
 mit vorheriger öffentlicher Aufforderung zur Teilnahme (Teilnahmewett-
bewerb) 
(§ 3 EG Abs. 3 VOL/A) 
 
 ohne Teilnahmewettbewerb 
(§ 3 EG Abs. 4 VOL/A) 

 
- Wettbewerblicher Dialog als besonderes Verhandlungsverfahren unter 

den in § 3 EG Abs. 7 VOL/A genannten Voraussetzungen 
- Auslobungen (Wettbewerbe), soweit nicht VOF, nach dem in § 3 EG 

Abs. 8 VOL/A beschriebenen Verfahren 
 
 Auch dem Abschluss von Rahmenvereinbarungen nach § 4 und § 4 EG VOL/A 

muss eines der vorstehenden innerstaatlichen bzw. EU-Vergabeverfahren vo-
rausgehen. 

 
 
3. Bei freiberuflichen Dienstleistungen nach der VOF 
 

Ab Erreichung des EU-Schwellenwertes 
 

- Verhandlungsverfahren 
 

 mit vorheriger öffentlicher Aufforderung zur Teilnahme –
Teilnahmewettbewerb (§ 3 Abs. 1 VOF) 

 ohne Teilnahmewettbewerb  (§ 3 Abs. 4 VOF) 
 
 

§ 3 
Wertgrenzenbestimmungen 



Seite - 5 - 

 
 

(1) Für Bauleistungen nach der VOB gelten gemäß § 3 Abs. 3 und 5 Satz 2 VOB/A 
unter Berücksichtigung der §§ 3, 5 und 9 SHVgVO folgende Wertgrenzen: 

 
    bei einer Auftragssumme ohne Umsatzsteuer 
 
 a) Freihändige Vergabe 
  - ohne Preisumfrage bis 2.000,00 € 
 
  - nach Preisumfrage ab 2.000,01 € bis 99.999,99 € 
 
 
 b) Beschränkte Ausschreibung  
 

- ohne vorherigen  
öffentlichen Teilnahmewettbewerb   ab 100.000,00 € bis 999.999,99 €
  

 
 c) Öffentliche Ausschreibung  ab 1.000.000,00 € bis 5.185.999,99 € 
   
 d) EU-weite Ausschreibung 
  bei Erreichung bzw. Überschreitung 
  des Schwellenwertes gemäß § 2 Abs. 1 VgV und 
  Art. 2 der EU-Verordnung Nr. 1336/2013 ab 5.186.000,00 € 
 
  Für Lose von Bauaufträgen gelten die 
  besonderen EU-Schwellenwerte nach 
  § 3 Abs. 7 VgV. 
 
 
(2) Für Liefer- und Dienstleistungen nach der VOL gelten entsprechend § 2, § 5 

und § 9 SHVgVO folgende Wertgrenzen: 
 
      bei einer Auftragssumme ohne Umsatzsteuer 
 
 a) Freihändige Vergabe 
   - ohne Preisumfrage bis 500,00 € 
 
   - nach Preisumfrage ab 500,01 € bis 99.999,99 € 
    
 b) Beschränkte Ausschreibung bis 99.999,99 € 
 
 c) Öffentliche Ausschreibung ab 100.000,00 € bis 206.999,99 € 
 
 d) EU-weite Ausschreibung ab 
  bei Erreichung bzw. Überschreitung des 
  Schwellenwertes gemäß § 2 Abs. 1 VgV und 
  Art. 2 der EU-Verordnung Nr. 1336/2013 ab 207.000,00 € 
 
  Für Lose von Dienstleistungsaufträgen 
  gelten die besonderen EU-Schwellen- 
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  werte nach § 3 Abs. 7 VgV. 
 
 
(3) Für freiberufliche Leistungen nach der VOF gelten folgende Wertgrenzen: 
 
     bei einer Auftragssumme ohne Umsatzsteuer 
 Verhandlungsverfahren 
 
 mit vorheriger EU-Vergabebekanntmachung bei 
 Erreichung des Schwellenwertes gemäß § 2 Abs. 1 VgV und 
 Art. 2 der EU-Verordnung Nr. 1336/2013   ab 207.000,00 € 
 
  
 
(4) Für die Wertgrenzen sind die geschätzten Auftragssummen ohne Umsatz-

steuer nach § 2 Abs. 6 Satz 3 TTG in Verbindung mit § 3 der VgV maßgebend. 
 
 
(5) Preisumfragen gem. Abs. 1 a) und Abs. 2 a) sind grundsätzlich schriftlich durch-

zuführen. In begründeten Ausnahmefällen kann eine Preisumfrage auch münd-
lich erfolgen; Begründung und Angebote sind aktenkundig zu machen. 

 
 
(6) Laufende Lieferungen und Leistungen nach VOL (z. B. Verbrauchsmateria-

lien) sind möglichst in zweckmäßigen Zeitabschnitten gesammelt auszuschrei-
ben. Für diese wiederkehrenden Leistungen ist der Gesamtbetrag als maßgeb-
liche Summe anzusetzen. 

 
 Dienstleistungsaufträge mit mehrjähriger Laufzeit (z. B. Versicherungs-, War-

tungs-, Gebäudereinigungs-, Leasing-, Mietkauf- oder ähnliche Verträge) sind in 
der Regel spätestens alle fünf Jahre neu auszuschreiben. 

 
 
(7) Für die zur Wahl der Vergabeart erforderliche Bestimmung des Auftragswertes 

ist bei Leistungen mit mehrjähriger Laufzeit vom Vertragswert bzw. - wo sich 
dieser nicht unmittelbar aus dem Vertrag ergibt - vom geschätzten Vertragswert 
über die Gesamtlaufzeit auszugehen. 

 
 Bei unbefristeten Verträgen oder bei nicht absehbarer Vertragsdauer folgt der 

Vertragswert aus der monatlichen Zahlung multipliziert mit 48. Ein Vertrag gilt 
auch dann als unbefristet, wenn zwar eine Laufzeit vorgesehen ist, der Vertrag 
sich aber ohne Kündigung automatisch verlängert. 

 
 Die Schätzung der Auftragswerte erfolgt unter Berücksichtigung von § 3 der 

Vergabeverordnung des Bundes (VgV) sowie § 5 der SHVgVO. 
 
 
(8) Bei Wahlmöglichkeit zwischen Kauf und anderen Vertragsarten ist zuvor eine 

Wirtschaftlichkeitsprüfung vorzunehmen und das Ergebnis aktenkundig zu 
machen. Ein Mangel an Haushaltsmitteln für Erwerb durch Kauf reicht als Be-
gründung für das Eingehen von Dauerschuldverhältnissen nicht aus. 
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(9) Reparaturarbeiten geringeren Umfangs, die sich von vornherein nicht eindeu-

tig bestimmen lassen und überwiegend Lohnkosten verursachen, können nach 
vorangegangener Stundenlohnumfrage freihändig im Stundenlohn vergeben 
werden. 

 
 
(10) Es ist nicht zulässig, Aufträge in der Absicht aufzuteilen, sie der Anwen-

dung der vorstehenden Bestimmungen zu entziehen. 
 
 
(11) Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe soll unter den in 

Betracht kommenden Bewerbern/Bewerberinnen möglichst gewechselt 
werden. Bei der Auswahl ist darauf zu achten, dass auch leistungsfähige Un-
ternehmen, die ihren Sitz innerhalb des Amtsgebietes haben, regelmäßig mit 
aufgefordert werden. 

 Darüber hinaus sind - soweit es die technischen und wirtschaftlichen Vorausset-
zungen zulassen auch kleine und mittlere Unternehmen grundsätzlich laut § 3 
Abs. 7 TTG zur Angebotsabgabe aufzufordern. 

 
 Mittelständische Interessen sind vornehmlich durch Teilung der Aufträge in 

Fach- und Teillose angemessen zu berücksichtigen (siehe auch § 5 und § 5 EG 
VOB/A, § 2 Abs. 2 und § 2 EG Abs. 2 VOL/A, § 3 Abs. 8 TTG und § 97 Abs. 3 
GWB).  

 
 
(12) Das Vergabeverfahren ist laufend zu dokumentieren. Die einzelnen Stufen 

des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen, die maßgebenden Feststellungen 
sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen sind in Textform festzu-
halten (§ 20 VOB/A, § 20 und § 24 EG VOL/A sowie § 12 VOF). 

 
 
(13) In allen förmlichen Ausschreibungsverfahren sowie bei Freihändigen Vergaben 

ab 10.000,--€ sind bei Bauleistungen die Formblätter aus dem Vergabehand-
buch des Bundes (VHB) und bei Leistungen (Lieferungen und Dienstleistungen) 
die Formblätter aus dem VOL-Vergabehandbuch des Kreises zu verwenden. 

 
 

§ 4 
Abweichung von den Wertgrenzen 

 
 

(1) Von den Wertgrenzen der Ausschreibungs- und Vergabeordnung und der sich 
danach richtenden Vergabeart darf nur im Rahmen der in den jeweiligen 
Vergabe- und Vertragsordnungen bzw. Vergabeordnung für freiberufliche 
Dienstleistungen genannten sachlichen Ausnahmefälle abgewichen werden. 
Die Gründe für die Abweichung sind in einem gesonderten Vermerk konkret 
darzustellen. 
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(2) Die Begründung einer Abweichung von der vorgegebenen Vergabeart mit dem 
Vorliegen einer besonderen oder zwingenden Dringlichkeit der Auftragsverga-
be setzt voraus, dass diese Dringlichkeit auf Ereignissen beruht, die der Auf-
traggeber nicht selbst verursacht hat und die er nicht voraussehen konnte. 

 
 
(3) Die Entscheidung über Abweichungen treffen die für die Auftragsvergabe nach 

§ 12 Zuständigen vor Einleitung des förmlichen Vergabeverfahrens bzw. bei 
freihändiger Vergabe vor Auftragserteilung.  

 
 

§ 5 
Vergabebekanntmachungen 

 
(1) Im innerstaatlichen Bereich – unterhalb der EU-Schwellenwerte – sind öffentli-

che Ausschreibungen und öffentliche Teilnahmewettbewerbe für Bauleistungen 
nach der VOB, Liefer- und Dienstleistungen nach der VOL so bekannt zu ma-
chen, dass ein möglichst großer Bewerberkreis  Zugang hat (z. B. durch Tages-
zeitungen, Fachzeitschriften, bundesweite Vergabeplattformen von Ausschrei-
bungsdienstleistern und/oder Internetportale). 

(2) Bei der Veröffentlichung von Bekanntmachungen in Tageszeitungen reicht eine 
Kurzfassung des Ausschreibungstextes mit Hinweis auf die parallele Veröffent-
lichung des vollständigen Bekanntmachungstextes im Internet und/oder in 
Vergabeplattformen von Ausschreibungsdienstleistern. Die Internetseite des 
Amtes Moorrege ist mit der zentralen Vergabeplattform www.bund.de zu ver-
knüpfen. 

 
 
(3) Bei EU-weiten Ausschreibungen sind die als Anhang der Verordnung (EG) 

Nr. 1564/2005 abgedruckten Standardformulare zu verwenden: 
  
 Dazu gehören: 
 

- für die Veröffentlichung von Vorinformationen 
 zu Beginn des Haushaltsjahres  Anhang  I      Standardformular 1 
 
- für die Bekanntmachung 

des Ausschreibungstextes Anhang  II     Standardformular 2 
 
- für die Bekanntmachung 
 über vergebene Aufträge Anhang  III    Standardformular 3 
 
EU-Bekanntmachungen sind auf elektronischem oder auf anderem Weg unver-
züglich dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemein-
schaften, 2. rue Mercier, L-2985  Luxemburg, zu übermitteln. In Fällen besonde-
rer Dringlichkeit muss die Bekanntmachung per Telefax  oder elektronisch über 
enotices der Seite www.simap.europa.eu übermittelt werden. 
 
Der Tag der Absendung ist nach § 15 EG Abs. 2 VOL/A, § 12 EG Abs. 2 Nr. 3 
VOB/A bzw.  § 9 Abs. 3 VOF zu dokumentieren. Das Muster und die Modalitä-

http://www.bund.de/
http://www.simap.europa.eu/
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ten für die elektronische Übermittlung der Bekanntmachungen sind unter der In-
ternetadresse www.simap.europa.eu abrufbar. 

 
 

§ 6 
Erklärungen und Nachweise vor Auftragsvergabe 

 
 
(1) Bei allen Ausschreibungen, deren Leistungserbringung dem Geltungsbereich 

des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes unterliegt, ist laut § 4 Abs. 1 TTG von den 
Bietern die im Anhang 1 beigefügte Erklärung zu fordern. 
 
Bei Auftragsvergaben ab einem Auftragswert in Höhe von netto 15.000 € ist 
gemäß § 4 Abs. 3 und 4 TTG  von Bietern die im Anhang 2 beigefügte Erklä-
rung zu fordern. 
 
Sollte die zu fordernde Erklärung von einem Bieter bei Angebotsabgabe und im 
Anschluss an eine Nachfrist nicht vorgelegt werden, ist das Angebot nach § 8 
Abs. 2 TTG von der Wertung auszuschließen. 
 
Mit den Vergabeunterlagen ist der Bieter zu verpflichten, Kontrollen des Auf-
traggebers laut § 11 TTG und Überprüfungen durch das Innenministerium ge-
mäß § 15 TTG zuzulassen. 

 
 
(2) Zum Wettbewerb werden nur Unternehmen mit der erforderlichen Fachkunde, 

Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie Gesetzestreue zugelassen. 
Die zuständige Mitarbeiterin/der zuständige Mitarbeiter entscheidet jeweils im 
pflichtgemäßen Ermessen nach den Erfordernissen des Einzelfalles darüber, 
welche Eigenerklärungen und Nachweise die Bewerber/Bieter im Rahmen von 
§ 6 und § 6 EG VOB/A bzw. § 6 und § 6 EG VOL/A sowie § 5 VOF zu erbringen 
haben. Die Bestimmungen des Absatzes 1 bleiben hiervon unberührt. 

 
Die Vorlage von Eigenerklärungen und Nachweisen, welche zusätzlich zu den 
Erklärungspflichten des § 4 TTG vorzulegen sind, ist möglichst in die Wer-
tungsphase der Angebote zu verschieben und auf die Bieter zu beschränken, 
deren Angebote in die engere Wahl gekommen sind. Die Einholung der Nach-
weise hat unter einer Fristsetzung von sechs Kalendertagen mit Hinweis auf § 
16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A und § 16 EG Abs. 1 Nr. 3 VOB/A zu erfolgen. Bei VOL-
Vergaben kann die Frist nach § 16 Abs. 2 VOL/A bzw. § 19 EG Abs. 2 VOL/A 
selbst bestimmt werden. 
 
Im Falle eines Vergabeverfahrens mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb 
sind die geforderten Erklärungen und Nachweise vom Bewerber bereits mit der 
Bewerbung (Teilnahmeantrag) vorzulegen.  

 
 Bei der Vergabe von Bauleistungen nach der VOB/A und von Liefer- und 

Dienstleistungen nach der VOL/A ist generell eine Eigenerklärung der Bewerber 
bzw. Bieter entsprechend Absatz 4 c) darüber einzuholen, dass die Vorausset-
zungen für einen Ausschluss vom Vergabeverfahren nach § 21 Abs. 1 Satz 1 
oder 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes, nach § 21 Abs. 1 des Arbeit-

http://www.simap.europa.eu/
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nehmer-Entsendegesetzes oder nach § 16 Abs. 1 des Mindestarbeitsbedin-
gungengesetzes nicht vorliegen. 

 
  
(3) Die Eignung des Unternehmens wird bei Öffentlicher Ausschreibung und Offe-

nen Verfahren im Rahmen der Angebotswertung nach § 16 und § 19 EG VOL/A 
bzw. § 16 und § 16 EG VOB/A  geprüft, während bei Beschränkter Ausschrei-
bung, Freihändiger Vergabe und Nichtoffenen Verfahren diese bereits vor Auf-
forderung zur Angebotsabgabe zu prüfen ist. 
 
Bei Baumaßnahmen nach der VOB entfällt die spezielle Eignungsprüfung, 
wenn das Unternehmen gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 VOB/A und § 6 EG Abs. 3 Nr. 
2 VOB/A seine auftrags-unabhängige Eignung durch die vom Auftraggeber di-
rekt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die 
Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis unter 
www.pq-verein.de) nachweist. Näheres über das Verfahren ist den „Hinweisen 
für Kommunale Auftraggeber zur Präqualifikation für Bauunternehmen“ des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung zu entnehmen. 
 
Bei VOL-Vergaben entfällt die spezielle Eignungsprüfung nach § 6 Abs. 4 und § 
7 EG VOL/A, wenn der Unternehmer in der bundesweiten Präqualifizierungs-
Datenbank (www.pq-vol.de) der Auftrags- und Beratungsstellen sowie IHK und 
HWK (www.abst-sh.de) registriert ist. 
 
Vor der Vergabeentscheidung soll laut § 13 Abs. 1 TTG eine Auskunft aus dem 
Vergabe- und Korruptionsregister eingeholt werden. 
 

 
(4) Aufträge im Wert von über 10.000,-- Euro sind nur an solche Unternehmen zu 

vergeben, die schriftliche Erklärungen des Inhaltes abgeben, dass sie 
 

a) ihren gesetzlichen Pflichten zur Zahlung der Steuern und Sozialabgaben 
nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die 
Ausführung der angebotenen Leistung erfüllen und 

 
b) keine illegalen Beschäftigten einsetzen und 

 
c) in den letzten zwei Jahren nicht 

 
- gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, 
- gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmer-Entsendegesetz oder  
- gem. § 16 Abs. 1 Mindestarbeitsbedingungengesetz 

 
mit einer Geldbuße von wenigstens 2.500,-- € belegt worden sind. 
 

Aufträge im Wert von 25.000,-- Euro oder höherem Auftragswert werden nur an 
Unternehmen vergeben, die schriftlich erklären, dass sie nicht mit einer Geld-
buße von mindestens 1.000,-- Euro nach § 16 Abs. 1 und 2 TTG belegt worden 
sind und dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss gemäß § 13 Abs. 1 
TTG nicht vorliegen. 
 

http://www.pq-vol.de/
http://www.abst-sh.de/
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(5) Bei der Vergabe von Liefer-, Dienst- und Planungsleistungen ab einem Auf-
tragswert von 25.000,-- € netto und bei der Vergabe von Bauleistungen ab ei-
nem Auftragswert von 50.000,-- € ist vor der Vergabeentscheidung bei der zent-
ralen Informationsstelle abzufragen, inwieweit Eintragungen im Register zum 
Schutz fairen Wettbewerbs zu Bieterinnen und Bietern, deren Geschäftsführun-
gen, Bewerberinnen und Bewerber sowie potenziellen Auftragnehmerinnen und 
Auftragnehmern vorliegen. Bei Bietergemeinschaften ist jedes Einzelunterneh-
men und deren Geschäftsführung abzufragen (§ 7 GRfW). 
Die Internetseite der registerführenden zentralen Informationsstelle lautet: 
www.schleswig-
hol-
stein.de/MWAVT/DE/Service/RegisterWettbewerb/fairer_wettbewerb_node.html 
 
 
Bei Vergaben mit einem Auftragsvolumen ab 25.000,-- € ist der Auftraggeber 
gemäß § 16 Absatz 5 TTG zusätzlich verpflichtet, für den Bieter, der den Zu-
schlag erhalten soll, für die Nachunternehmer und die Verleiher von Arbeitskräf-
ten einen Gewerbezentralregisterauszug nach § 150 a der Gewerbeordnung 
beim Bundesamt für Justiz in Bonn anzufordern. 
 

(6) Bei allen Ausschreibungen ist von den Bietern eine Erklärung darüber zu ver-
langen, dass das Unternehmen für die angebotenen Lieferungen und Leis-
tungen keine Kartellabrede,   Preisbindungen, ähnliche Vereinbarungen oder 
vorbereitende Handlungen in diese Richtung getroffen hat oder treffen wird. 

 
  
 Bereits bei der Ausschreibung von Aufträgen ist darauf hinzuweisen, dass der 

Zuschlag nur Bietern erteilt wird, die die vorstehenden Voraussetzungen erfül-
len. 

 
 
(7) Alle Erklärungspflichten gelten bei beabsichtigter Beauftragung von Nachun-

ternehmen (Subunternehmen) auch für diese. Auftragnehmer sind für den Fall 
der Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer vertraglich zu verpflich-
ten, 

 
- bevorzugt Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft zu beteiligen, soweit 

es mit der  vertragsgemäßen Ausführung des Auftrages zu vereinbaren ist 
 

- Nachunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öf-
fentlichen Auftrag handelt 

 
- bei der Vergabe von Bauleistungen an Nachunternehmen die allgemeinen 

Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und bei 
der Weitergabe von Liefer- und Dienstleistungen die allgemeinen Vertragsbe-
dingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) zum Vertragsbe-
standteil zu machen 

  
- den Nachunternehmen insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise keine 

ungünstigeren Bedingungen aufzuerlegen als zwischen Auftragnehmer und 
dem Amt Moorrege vereinbart. 

http://www.schleswig-holstein.de/MWAVT/DE/Service/RegisterWettbewerb/fairer_wettbewerb_node.html
http://www.schleswig-holstein.de/MWAVT/DE/Service/RegisterWettbewerb/fairer_wettbewerb_node.html
http://www.schleswig-holstein.de/MWAVT/DE/Service/RegisterWettbewerb/fairer_wettbewerb_node.html
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(8) Für den Fall der Abgabe einer unrichtigen Erklärung nach Abs. 4 und 5 hat 

das Amt sich vorzubehalten, vom Vertrag zurückzutreten. 
 
 Ferner sind Unternehmen, die derartige unrichtige Erklärungen abgeben oder 

mangelhafte Lieferungen und Leistungen (einschließlich Bauleistungen) er-
bracht haben, in der Regel für zwei Jahre von Lieferungen und Leistungen für 
das Amt Moorrege und seiner Gemeinden auszuschließen (siehe auch § 13 
TTG). 

 
 Für den Fall einer nachweislich aus Anlass der Vergabe getroffenen Ab-

rede, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, ist - wenn kein 
Schaden in anderer Höhe  nachgewiesen wird - die Zahlung von 5 v. H. der 
Abrechnungssumme auszubedingen, auch für die Fälle, in denen der Vertrag 
gekündigt wird oder bereits erfüllt wurde. 

 
 

§ 7 
Leistungsbeschreibung/Verdingungsunterlagen 

 
 
(1) Die Leistungsbeschreibung als wesentliche Grundlage der Vergabeun-

terlagen muss eindeutig und so erschöpfend sein, dass alle Bewerber die 
Beschreibung im gleichen Sinne verstehen, die Angebote miteinander ver-
gleichbar sind und eine einwandfreie Preisermittlung ermöglicht wird. Die Preise 
müssen sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten zu berechnen sein. 

 
(2) Wahl- und Bedarfspositionen sind auf den jeweils unabweisbaren Mindest-

umfang zu beschränken, da sie sonst zu Manipulationszwecken missbraucht 
werden können. Zur  Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Kalkulation sind 
hinreichend genaue Angaben zur Ausführung zu machen und realistische Men-
genansätze auszuschreiben. 

 
 
(3) In den Verträgen des Amtes und seiner Einrichtungen mit den Auftragnehmern 

sind grundsätzlich die Allgemeinen Vertragsbedingungen des Teiles B der 
VOL für die Ausführung von Leistungen bzw. des Teiles B der VOB für die Aus-
führung von Bauleistungen als verbindliche Vertragsinhalte zu vereinbaren. Da-
rauf ist bereits in den Vergabeunterlagen hinzuweisen. 

 
 Darüber hinaus sind bei fachspezifischen Anforderungen auch Besondere und 

Zusätzliche Vertragsbedingungen (z. B. Technische Vertragsbedingungen, 
Ergänzende  Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen 
(EVB-IT und BVB) zu berücksichtigen.  

 
 
(4) Absatz 3 gilt auch für Freihändige Auftragsvergaben, wobei die Vereinbarung 

Besonderer und Zusätzlicher Vertragsbedingungen bei Auftragssummen unter 
10.000,-- € netto entfallen kann. 
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(5) Bei der Ausschreibung von Bauleistungen sind den Vergabeunterlagen die 

Formblätter "Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation“ oder „Preisermittlung bei 
Kalkulation über die Endsumme“ sowie „Aufgliederung der Einheitspreise“ aus 
dem Vergabehandbuch des Bundes beizufügen, wenn die Auftragssumme 
100.000,-- € netto übersteigt. 

 
 Die Formblätter Nr. 221 oder 222 (je nach Kalkulationsmethode des Bieters) 

sind in der Wertungsphase ausgefüllt vom Bieter zurückzufordern. 
 
 Das Formblatt 223 (Aufgliederung der Einheitspreise) ist von der ausschreiben-

den Stelle vor Ausschreibungsbeginn um die ausgewählten kostenbestimmen-
den Positionen zu ergänzen, deren Aufgliederung während der Wertungsphase 
gefordert wird. Überschreitet die voraussichtliche Auftragssumme netto 
200.000,-- €, sind alle Teilleistungen (Positionen) vorzugeben. 

 
 Unterhalb der Wertgrenze von netto 100.000,-- € sind die bezeichneten Form-

blätter auch dann ausfüllen zu lassen, wenn die Angebotssummen der in die 
engere Wahl kommenden Bieter um 10 v. H. oder mehr voneinander ab-
weichen. 

 
 In diesen Fällen sind die in den Formblättern geforderten Angaben zur Preiskal-

kulation nachträglich einzuholen, um die Auskömmlichkeit der angebotenen 
Einheitspreise in den Wertungsphasen prüfen zu können. 

 
(6) Bei der Wertung von unangemessen niedrigen Angeboten ist § 10 TTG zu be-

achten. 
 
(7) Die Wertungskriterien sind in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterla-

gen zu nennen. 
 
 
(8) Im Falle der Zulassung von Nebenangeboten sind in den Vergabeunterlagen 

die entsprechenden Mindestanforderungen anzugeben. Es dürfen nur Neben-
angebote berücksichtigt werden, die die verlangten Mindestanforderungen erfül-
len. 

 
 Für Nebenangebote gelten in der Regel die gleichen Wertungskriterien wie für 

Hauptangebote. Soweit Nebenangebote oder Angebote mit Lohngleitklausel 
zugelassen sind, werden für diese gesonderte Wertungssummen ermittelt. 

 
 

§ 8 
Korruptionsprävention 

 
 

 Im förmlichen Vergabeverfahren von Bauleistungen sind zur Sicherung der 
Transparenz und Korruptionsprävention Kontrollmechanismen vorzusehen, um 
insbesondere nachträgliche Angebotsmanipulationen zu verhindern.  

 



Seite - 14 - 

 Zu diesem Zweck ist bei Auftragsvergaben nach der VOB/A im förmlichen 
Vergabeverfahren vom Bieter die Beifügung einer selbstgefertigten Kopie des 
Angebotes einschließlich eventueller Nebenangebote (Zweitausfertigung) zu 
verlangen. Die Zweitausfertigung ist dem Angebot gesondert verschlossen bei-
zufügen. Sie dient gemäß § 3 Abs. 4 TTG als Prüfungsunterlage in Zweifelsfäl-
len.  

 
 Dabei ist zu gewährleisten, dass sowohl der Eröffnungstermin als auch die 

rechnerische Prüfung der Angebote von eigenem Personal durchgeführt wird, 
das ansonsten mit Ausschreibungs-   verfahren und Durchführungen von Bau-
maßnahmen nicht befasst ist (Nr. 1 a des Runderlasses des Innenministeriums 
vom 20.09.2004 – IV 665-517.21-). 

 
 Die rechnerische Prüfung gemäß § 16 Abs. 3 VOB/A ist mit allen Besonderhei-

ten im Submissionsprotokoll zu vermerken und wird Bestandteil der Dokumen-
tation. 

 
 Ausgenommen von den organisatorischen Anforderungen zur personellen 

Trennung der  Aufgaben ist die anschließende technische und wirtschaftliche 
Prüfung der Angebote. 

 
 
 

§ 9 
Zusätzliche Aufforderung zur Angebotsabgabe 

 
 

 Wenn bei Öffentlichen Ausschreibungen und Offenen Verfahren vor dem Eröff-
nungstermin erkennbar werden sollte, dass die Zahl der Angebote für eine aus-
reichende Auswahl zu gering sein wird, soll die ausschreibende Stelle während 
der Angebotsfrist zusätzlich leistungsfähige Unternehmen zur Mitbeteiligung 
auffordern. 

 
 

§ 10 
Behandlung der Angebote und Angebotsöffnung 

 
 

(1) Bei jeder Ausschreibung sind in den Vergabeunterlagen Ort und Zeit für die 
Abgabe der  Angebote sowie eine Zuschlags- bzw. Bindefrist vorzusehen. 
Die Angebote sind von den Bietern als solche zu kennzeichnen. 

 
 
(2) Die eingehenden Angebote sind in förmlichen Vergabeverfahren auf dem ge-

schlossenen Umschlag mit einem Eingangsstempel zu versehen und unver-
züglich und ungeöffnet einer entsprechend vorzusehenden und an der Vergabe 
unbeteiligten Stelle zuzuleiten, die die Angebote mit einer laufenden Nummer 
versieht und ungeöffnet unter Verschluss aufzubewahren hat. 
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 Unmittelbar vor dem Eröffnungstermin sind die Angebote einem(r) mit der 
Angebotsöffnung Beauftragten, jedoch mit der Vergabe nicht Befassten (Ver-
handlungsleiter oder Schriftführer) auszuhändigen. 

 
 Sofort nach Eröffnung sind die Angebote in allen wesentlichen Teilen mit ei-

nem Stanzgerät, das im übrigen unter Verschluss zu halten ist, zu kennzeich-
nen, um nachträgliche Änderungen und Ergänzungen zu verhindern. Alternativ 
können die Angebote auch mit Hilfe der EDV verarbeitet (z.B. gescannt) und die 
Dateien mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturge-
setz (SigG) versehen werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass nachträgli-
che Änderungen seitens der verwendeten Software verhindert oder protokol-
liert werden. 

 
 Die Öffnung und das Ergebnis der Angebote sind in einer Verhandlungsnie-

derschrift festzuhalten. 
 
 Im VOB-Bereich können anwesende Bieter oder deren Bevollmächtigte die 

Niederschrift mitunterzeichnen. 
 
 Die Öffnung von Angeboten nach VOL ist nicht öffentlich. 
 
 

§ 11 
Informationspflichten / Transparenz 

 
 
(1) In Vergabeverfahren ab den EU-Schwellenwerten nach der VOB/A (2. Ab-

schnitt), der VOL/A  (2. Abschnitt) und der VOF sind die Bieter, deren Angebote 
nicht berücksichtigt werden sollen, vorab über den Namen des Unternehmens, 
dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen 
Nichtberücksichtigung ihres Angebotes und über den frühesten Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren (§ 101 a Abs. 1 Ge-
setz gegen Wettbewerbsbeschränkungen-GWB). Dies gilt auch für Bewerber, 
die keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung erhalten haben, be-
vor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter er-
gangen ist.  

  
 Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information ge-

schlossen werden. Die Frist kann durch Übermittlung der Information per Fax 
oder elektronisch auf zehn Kalendertage gekürzt werden. 

 
 Ein Auftrag darf vor Ablauf der Frist oder ohne dass eine entsprechende Bieter-

information erfolgt und die Frist abgelaufen ist, nicht erteilt werden. Für die Ein-
haltung der Mitteilungsfrist ist der Zeitpunkt der Absendung der Mitteilung beim 
Auftraggeber maßgebend. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der 
Information durch den Auftraggeber. 

 
 Der Tag der Absendung ist in der Dokumentation festzuhalten. 
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(2) Bei der Vergabe von Bauleistungen nach Öffentlicher oder Beschränkter Aus-
schreibung unterhalb des EU-Schwellenwertes mit einem Auftragswert ab 
10.000,00 € netto informiert der Auftraggeber die erfolglosen Bieter über den 
Namen des Bieters, dessen Angebot angenommen werden soll, über den 
Grund der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihrer jeweiligen Angebote und 
über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Er sendet diese Informati-
on in Textform spätestens 15 Kalendertage vor dem Vertragsschluss an die 
Bieter ab. Die Frist verkürzt sich auf 10 Kalendertage bei elektronischer Infor-
mationsübermittlung und in begründeten und zu dokumentierenden Eilfällen auf 
fünf Kalendertage. 

  
 
(3) Bei Vergaben nach der VOB/A ist bei beschränkten Ausschreibungen ab einem 

Auftragswert von 150.000,00 € und freihändigen Vergaben ab einem Auftrags-
wert von 50.000,00 € nach Zuschlagserteilung über die Vergabe auf der amts-
eigenen Homepage zu informieren. 
Bei Vergaben nach der VOL/A ist ab einem Auftragswert von 25.000,00 € nach 
Zuschlagserteilung über die Vergabe auf der amtseigenen Homepage zu infor-
mieren. 
Der Informationsumfang dieser Vergabebenachrichtigungen ergibt sich aus § 9 
Abs. 2 und 3 SHVgVO. 
Die Verwaltung muss laufend auf der amtseigenen Homepage über beabsich-
tigte beschränkte Ausschreibungen von Bauleistungen ohne Öffentlichen Teil-
nahmewettbewerb ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 25.000,00 € 
netto informieren. Der Informationsumfang ergibt sich aus § 19 Abs. 5 VOB/A. 

 
 

§ 12  
Entscheidung über Auftragsvergaben des Amtes 

 
 (1) Über die Vergabe von Aufträgen entscheiden innerhalb der Wertgrenzen der 

Hauptsatzung die Amtsvorsteherin / der Amtsvorsteher oder bei Delegation die 
entsprechend Bevollmächtigten, darüber hinaus der Amtsausschuss. 

 
 Die Zuständigkeit der leitenden Verwaltungsbeamtin/des leitenden Verwal-

tungsbeamten für Geschäfte der laufenden Verwaltung gemäß § 15 Abs. 3 AO 
bleibt unberührt. 

 
 Unabhängig vom Wert des Auftrages fallen auch Zuschlagserteilungen in förm-

lichen Vergabeverfahren auf das preisgünstigste und zugleich wirt-
schaftlichste Angebot als Geschäft der laufenden Verwaltung gemäß der 
Hauptsatzung in die Zuständigkeit der leitenden Verwaltungsbeamtin / des lei-
tenden Verwaltungsbeamten. 

 
 In förmlichen Vergabeverfahren, die aufgrund nachfolgender Umstände kein 

Geschäft der laufenden Verwaltung darstellen, sind vor Zuschlagserteilung 
die Selbstverwaltungsgremien des Amtes zu beteiligen, wenn 

 
● der Zuschlag abweichend vom preisgünstigsten Angebot unter Berücksichti-

gung weiterer Kriterien auf das insgesamt wirtschaftlichste Angebot erteilt 
werden soll 
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● die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nach dem Ausschreibungser-

gebnis nicht ausreichen 
 

● Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des Ausschreibungsergebnisses bestehen, 
die zu einer Aufhebung der Ausschreibung führen können 

 
● andere besondere Gründe einen Beschluss der Selbstverwaltung über die 

Zuschlagserteilung erfordern 
 

 
(2) Die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen für Auftragsvergaben 

durch die Amtsvorsteherin / den Amtsvorsteher bzw. durch die leitende Verwal-
tungsbeamtin / den leitenden Verwaltungsbeamten auf Mitarbeiter/innen der 
Amtsverwaltung hat jeweils schriftlich zu erfolgen. Über die vorgenommene 
Delegation ist eine Übersicht zu führen. 

 
 
 
 
 

§ 13 
Zuschlagserteilung in förmlichen Vergabeverfahren als Vergabestelle der amtsange-

hörigen Gemeinden 
 
(1) Die Amtsverwaltung führt das nach den Wertgrenzen dieser Ausschreibungs- und 
Vergabeordnung gebotene Vergabeverfahren für die amtsangehörigen Gemeinden 
unter Verwendung des Briefkopfes des Amtes durch. 
 
Voraussetzung für die Durchführung des Vergabeverfahrens ist eine Maßnah-
menentscheidung durch die Gemeindevertretung der betreffenden amtsangehörigen 
Gemeinde mit Bereitstellung von entsprechenden Haushaltsmitteln. 
 
Die schriftliche Zuschlagserteilung im förmlichen Vergabeverfahren obliegt deshalb 
dem Amt als zuständige Vergabestelle (§ 3 Abs. 1 AO). Die Zuschlagserteilung er-
folgt auf Grundlage der Dokumentation nach § 20 VOB/A, § 20 und § 24 EG VOL/A 
sowie § 12 VOF. 
 
Solange es sich dabei nicht um förmliche Verpflichtungserklärungen (§ 14 Abs. 4) 
handelt, erfolgt die Zuschlagserteilung unter dem Briefkopf des Amtes im Namen und 
auf Rechnung der betreffenden Gemeinde. 
 
Unabhängig vom Wert des Auftrages fallen Zuschlagserteilungen in förmlichen 
Vergabeverfahren auf das preisgünstigste und zugleich wirtschaftlichste Angebot als 
Geschäft der laufenden Verwaltung laut § 4 der Hauptsatzung des Amtes in die Zu-
ständigkeit der leitenden Verwaltungsbeamtin / des leitenden Verwaltungsbeamten 
bzw. bei Delegation in die Zuständigkeit der entsprechend Bevollmächtigten. 
 
(2) Vor Zuschlagserteilung durch die Amtsverwaltung ist in folgenden Fällen die Ent-
scheidung der Gemeinde einzuholen. 
Sobald 
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- der Zuschlag abweichend vom preisgünstigsten Angebot unter Berücksichti-
gung weiterer Kriterien auf das insgesamt wirtschaftlichste Angebot erteilt 
werden soll 

- die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nach dem Ausschreibungser-
gebnis nicht ausreichend sind 

- Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des Ausschreibungsergebnisses bestehen, 
die zu einer Aufhebung der Ausschreibung führen können 

- andere besondere Gründe einen Beschluss der Selbstverwaltung über die 
Zuschlagserteilung erfordern. 

 
Sofern die Zuschlagserteilung ohne die Mitwirkung der Gemeinde erfolgt, hat das 
Amt die Gemeinde über die vorgenommene Zuschlagserteilung zu unterrichten. 
 
(3) Wegen der Ausgestaltung von Auftragsvergaben bzw. Zuschlagserteilungen zur 
Einhaltung der kommunalrechtlichen Erfordernisse sind die Regelungen des § 14 
Abs. 4 zu beachten. 
 
(4) Über die Vergabe von Aufträgen außerhalb förmlicher Vergabeverfahren ent-
scheidet innerhalb der Wertgrenzen des § 3 der Hauptsatzung der jeweiligen amts-
angehörigen Gemeinde die Bürgermeisterin / der Bürgermeister, darüber hinaus die 
Gemeindevertretung. 
 
 

§ 14 
Formvorschriften 

 
 

(1) Jeder Auftrag ist grundsätzlich schriftlich zu erteilen. 
 
 
(2) Soweit die Art des Auftrages nicht ein besonderes Schreiben erfordert, kann der 

Auftrag durch Kleinauftragsformular erteilt werden. 
 
 
(3) Sind aufgrund besonderer Umstände Aufträge ausnahmsweise mündlich, te-

lefonisch oder per Telefax erteilt worden, sind diese unverzüglich schriftlich zu 
bestätigen. 

 
 
(4) Sofern Aufträge mit ihrem jeweiligen Wert die sich aus der Hauptsatzung erge-

bende Wertgrenze übersteigen, sind die Formvorschriften für Verpflichtungser-
klärungen nach § 51 Abs. 2 GO für amtsangehörige Gemeinden, hinsichtlich 
des Amtes in Verbindung mit § 24 a) AO,  zu beachten. 

 
 
(5) Im Übrigen sind im Zusammenhang mit Auftragsvergaben ggf. die Bestimmun-

gen des § 29 Abs. 2 GO in Verbindung mit § 24 a) AO über Interessenwider-
streit zu beachten, wonach Verträge des Amtes bei Überschreitung der Haupt-
satzung festgelegten Wertgrenze mit  
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1. Mitgliedern des Amtsausschusses sowie mit der Amtsvorsteherin oder dem 
Amtsvorsteher 

 
2. juristischen Personen, an denen Mitglieder des Amtsausschusses, die Amts-

vorsteherin oder der Amtsvorsteher beteiligt sind, 
 

 nur dann rechtsverbindlich sind, wenn der Amtsausschuss zustimmt. 
 
 
 

 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
 

Diese Ausschreibungs- und Vergabeordnung tritt am Tag nach der Beschlussfas-
sung in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Ausschreibungs- und Vergabeordnung in der Fassung vom 
10.07.2009 außer Kraft. 
 
 
 
Moorrege, den  
 
 
                                          (S) 
 
 
(Rißler) 
Amtsvorsteher 
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